
AVIS».

Circulare

der k. k. Landesregierung im Erzherzogthume
Oesterreich unter der Enns.

In Betreff der Stämpelbehandlungder gerichtlichen Einantwortung- -Verordnungen über
die im Licitations- Wege verkauften Realitäten und der LicitationS--Protokolle.

cOur Behebung eines entstandenen Zweifels hat die vormaligek. k. all¬
gemeine Hofkammer mit Decret vom 11. März 1847, Zahl 2430, im
Einverständnisse mit derk. k. obersten Justiz-Stelle erkläret: daß die
gerichtlichen Einantwortungs- Verordnungen über die im Erecutions-
Wege erstandenen Realitäten nach§. 81, Zahl6 des Stämpel- und Tar-
Gesetzes, ftämpelfrei sind, daß jedoch die im Erecutions-Wege aufge¬
nommenen Licitations-Protokolle dem in den§§. 31 und 43 desselben
Gesetzes vorgeschriebenen Stämpel, die im nicht streitigen Wege aufge¬
nommenen Licitations-Protokolle dagegen in Gemäßheit der§§. 54 und
65 des Stämpel- und Tar- Gesetzes dem Werthstämpel unterliegen.

Diese Erläuterung wird hiemit in Folge des Erlasses des hoben
Finanz- Ministeriums vom3. Augustl. I . , Zahl 19053, zur allgemei¬
nen Kenntniß gebracht.

Wien am 16. August 1848.

O. Lanrberg,
k. k. Hoftath.

Freiherr von Hippersthal,
k. k. Nieder-Oester. RegierungSrath.

AuS der k. k. Hof- und Staatsdruckerei.
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